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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 „§ 1a. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend kann 
Betreiber von Tankstellen, die auch Verbrauchern (§ 1 KSchG) Treibstoffe 
gewerbsmäßig anbieten, durch Verordnung verpflichten, die an ihrem 
Tankstellenareal ausgezeichneten Treibstoffpreise in die 
Preistransparenzdatenbank der E-Control in elektronischer Form einzumelden. In 
dieser Verordnung können insbesondere Regelungen über die Voraussetzungen 
für die Meldepflicht im Zusammenhang mit den technischen Ausstattungen und 
der Betriebsgröße der Tankstellenbetreiber, die Art der erfassten Produkte nach 
Häufigkeit der Verwendung, Inhalt, Form und Umfang der Meldepflicht sowie 
der dabei einzuhaltenden Fristen und Inhalt der Veröffentlichung erfolgen. Die 
Ausgestaltung der Meldepflicht hat sowohl für die Tankstellenbetreiber als auch 
für den Betrieb der Datenbank einfach und kostensparend zu sein. Zivilrechtliche 
Haftungsfolgen ergeben sich durch diese Preistransparenzdatenbank nicht. 

(2) Die E-Control hat die Preistransparenzdatenbank nach den Weisungen 
des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend im Sinne der Vorgaben 
des Abs. 1 und der darauf erlassenen Verordnungen zu betreiben und auf ihrer 
Homepage zu veröffentlichen. Der E-Control ist dafür der notwendige 
Kostenersatz zu leisten.“ 

§ 7. (1) Unternehmen haben über die Daten oder Informationen, die sie auf 
Grund einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz zu melden oder mitzuteilen 
haben, übersichtliche und leicht überprüfbare Aufzeichnungen zu führen und 
gehörig legitimierten Organen der mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
betrauten Behörden während der Geschäftszeit die Einsichtnahme in diese 
Aufzeichnungen zu gewähren. Die Aufzeichnungen müssen vollständig sein und 
der Wahrheit entsprechen. Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann 
Inhalt und Form dieser Aufzeichnungen durch Verordnung näher regeln, soweit 
dies zur Durchführung dieses Bundesgesetzes erforderlich ist.  
 

§ 7. (1) Unternehmen haben über die Daten oder Informationen, die sie auf 
Grund einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz zu melden oder mitzuteilen 
haben, übersichtliche und leicht überprüfbare Aufzeichnungen zu führen und 
gehörig legitimierten Organen der mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
betrauten Behörden während der Geschäftszeit die Einsichtnahme in diese 
Aufzeichnungen zu gewähren. Die Aufzeichnungen müssen vollständig sein und 
der Wahrheit entsprechen. Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann 
Inhalt und Form dieser Aufzeichnungen durch Verordnung näher regeln, soweit 
dies zur Durchführung dieses Bundesgesetzes erforderlich ist. Dies gilt nicht für 
§ 1a.
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) ………… (2)…………. 

§ 8. (1) Die nach diesem Bundesgesetz zu meldenden und zu übermittelnden 
Daten dürfen für andere Zwecke als die Vollziehung dieses Bundesgesetzes nur 
mit Zustimmung der betroffenen Unternehmen verwendet werden. 

 

§ 8. (1) Die nach diesem Bundesgesetz zu meldenden und zu übermittelnden 
Daten dürfen für andere Zwecke als die Vollziehung dieses Bundesgesetzes nur 
mit Zustimmung der betroffenen Unternehmen verwendet werden. Dies gilt nicht 
für § 1a. 

 
§ 9. Daten und Informationen, die auf Grund dieses Bundesgesetzes einer 

zwischenstaatlichen Organisation mitzuteilen oder auf Grund einer nach diesem 
Bundesgesetz erlassenen Verordnung zu melden oder mitzuteilen sind, dürfen, 
soweit dies zur Durchführung dieses Bundesgesetzes und der auf seiner 
Grundlage erlassenen Verordnungen erforderlich ist, automationsunterstützt 
ermittelt, verarbeitet und übermittelt werden. 

 

§ 9. Daten und Informationen, die auf Grund dieses Bundesgesetzes einer 
zwischenstaatlichen Organisation oder der E-Control zwecks Eingabe in die 
Preistransparenzdatenbank mitzuteilen oder auf Grund einer nach diesem 
Bundesgesetz erlassenen Verordnung zu melden oder mitzuteilen sind, dürfen, 
soweit dies zur Durchführung dieses Bundesgesetzes und der auf seiner 
Grundlage erlassenen Verordnungen erforderlich ist, automationsunterstützt 
ermittelt, verarbeitet und übermittelt werden. 

 
§ 10. Wer 

 1. einer auf Grund des § 1 Abs. 3, des § 2 Abs. 2 oder des § 7 Abs. 1 
erlassenen Verordnung, 

 2. den Bestimmungen des § 7 Abs. 1 über die Pflicht zur Führung von 
Aufzeichnungen und zur Gewährung der Einsichtnahme in diese oder 

 3. der Auskunftspflicht gemäß § 7 Abs. 2 
zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung erfüllt, eine 
Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
Geldstrafe bis zu 2 180 €, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe bis zu 7 260 € zu 
bestrafen. 

§ 10. Wer 
 1. einer auf Grund des § 1 Abs. 3, § 1a, des § 2 Abs. 2 oder des § 7 Abs. 1 

erlassenen Verordnung, 
 2. den Bestimmungen des § 7 Abs. 1 über die Pflicht zur Führung von 

Aufzeichnungen und zur Gewährung der Einsichtnahme in diese oder 
 3. der Auskunftspflicht gemäß § 7 Abs. 2 

zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung erfüllt, eine 
Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
Geldstrafe bis zu 2 180 €, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe bis zu 7 260 € zu 
bestrafen. 
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